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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 

den federführenden Ausschuss für konstitutionelle Fragen, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

Allgemeine Aspekte 

 

1. verweist auf seine Entschließung vom 22. Oktober 2014 betreffend den Standpunkt des 

Rates zum Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 

Haushaltsjahr 2015 und hält weiterhin ein rechtlich bindendes Rahmenwerk für 

erforderlich, mit dem die Mitteilung mit dem Titel „Rahmenregelung für Expertengruppen 

der Kommission: Horizontale Bestimmungen und öffentliches Register“1 ersetzt wird, 

sodass die geltenden Bestimmungen in allen Generaldirektionen der Kommission 

ausnahmslos und kohärent angewandt werden; 

2. betont, dass das allgemeine Ziel der Forschungspolitik der EU, öffentlich-private 

Partnerschaften zwischen Unternehmen und der Wissenschaft ins Leben zu rufen, im 

Widerspruch dazu steht, dass die Rechtsetzungsorgane der EU auf eine unabhängige 

Forschung im Bereich industrieller Erzeugnisse angewiesen sind; fordert die Kommission 

auf, die Möglichkeit systematischer Schutzmechanismen zu prüfen, damit es bei der 

Regulierung industrieller Erzeugnisse und der Durchsetzung der Politik nicht zu 

Interessenkonflikten kommt; 

3. fordert die Kommission auf, den derzeitigen strukturellen Interessenkonflikt bei der 

öffentlichen Risikobewertung regulierter Produkte anzugehen, der darin besteht, dass die 

Bewertung dieser Produkte hauptsächlich oder ausschließlich auf Studien basiert, die von 

Antragstellern oder von diesen bezahlten Dritten durchgeführt werden, während die 

unabhängige Forschung allzu häufig nicht beachtet oder nicht ernst genommen wird; 

vertritt die Ansicht, dass Hersteller nach wie vor Studien vorlegen sollten – wobei die 

Kosten im Interesse der Fairness auf der Grundlage des relativen Marktanteils zwischen 

Großunternehmen und KMU geteilt werden sollten –, dass aber alle Gutachter verpflichtet 

sein sollten, in ihrer Bewertung unabhängige und von Fachkreisen bestätigte 

wissenschaftliche Erkenntnisse umfassend zu berücksichtigen; 

4. begrüßt Investitionen der Privatwirtschaft in Forschung und Entwicklung; verweist darauf, 

dass sich die meisten Sachverständigen an von der Privatwirtschaft finanzierten 

Forschungsprojekten beteiligt haben; weist auch darauf hin, dass Fachwissen eine knappe 

Ressource ist, die Sachverständigengruppen nicht vorenthalten werden sollte; 

Internationale Fragen 

 

5. fordert die Kommission auf, bei der Auswahl der Mitglieder aller 

Sachverständigengruppen frühzeitig Aufrufe zur Interessensbekundung zu veröffentlichen 

und zu verbreiten, die Eintragungen im Transparenz-Register zu beachten und dafür zu 

sorgen, dass die OECD-Leitlinien für die Behandlung von Interessenkonflikten im 

öffentlichen Dienst beachtet werden und deren Einhaltung jährlich sorgfältig kontrolliert 

                                                 
1 Mitteilung C(2010)7649, 10.11.2010. 
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wird; 

6. fordert die Kommission auf, dem Beispiel des Internationalen Krebsforschungszentrums 

der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu folgen, indem sie den Status eines 

„eingeladenen Sachverständigen“ schafft, damit sie externes Fachwissen nutzen kann, 

aber Einrichtungen mit tatsächlichen, potenziellen oder offensichtlichen 

Interessenkonflikten nicht in den Genuss der Vorrechte der Mitglieder von 

Sachverständigengruppen mit Blick auf Abstimmungen und die Erstellung von 

Dokumenten kommen; 

7. fordert alle betroffenen EU-Organe nachdrücklich auf, Artikel 5 Absatz 3 des 

Rahmenübereinkommens der WHO zur Eindämmung des Tabakgebrauchs – demzufolge 

die Vertragsstaaten sich darum bemühen, dass die Maßnahmen zur Eindämmung des 

Tabakgebrauchs nicht von den kommerziellen und sonstigen Interessen der 

Tabakindustrie beeinflusst werden – im Einklang mit den in den Leitlinien des 

Übereinkommens enthaltenen Empfehlungen umzusetzen; fordert die Kommission mit 

Nachdruck auf, die Bewertung der Vereinbarung mit PMI und der Vereinbarungen mit 

anderen Tabakkonzernen sowie eine Folgenabschätzung der Umsetzung dieses 

Rahmenübereinkommens zu veröffentlichen; bekundet seine Enttäuschung über den vor 

kurzem veröffentlichten, aber stark redigierten E-Mail-Austausch zwischen der 

Kommission und dem Tabakkonzern British American Tobacco; 

8. vertritt die Überzeugung, dass die PMI-Vereinbarung erst dann verhandelt werden sollte, 

wenn im Anschluss an die Veröffentlichung der Bewertung der PMI-Vereinbarung eine 

öffentliche und transparente Debatte geführt wird; fordert die Kommission auf, 

bestehende Alternativen zu prüfen; 

9. vertritt die Ansicht, dass – insbesondere mit Blick auf Artikel 15 der Richtlinie für 

Tabakerzeugnisse und auf das von den Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der 

WHO zur Eindämmung des Tabakkonsums verabschiedete Protokoll zur Unterbindung 

des unerlaubten Handels mit Tabakerzeugnissen – ein neues Abkommen mit der 

Tabakindustrie über die Bekämpfung von Zigarettenschmuggel und Zigarettenfälschungen 

erst dann ein sinnvolles Instrument zur Bekämpfung des Tabakschmuggels darstellt, wenn 

die Kommission die längst überfällige Folgenabschätzung vorlegt; 

10. hält im Einklang mit Artikel 8.2 des Protokolls der WHO zur Unterbindung des 

unerlaubten Handels mit Tabakerzeugnissen ein von der Tabakindustrie unabhängiges 

Sendungs- und Rückverfolgungsverfahren für die Bekämpfung von Zigarettenfälschungen 

für erforderlich, insbesondere weil keine unabhängigen Labore mit den Bewertungen 

beschlagnahmter Waren beauftragt werden, und die Industrie ein rechtmäßiges Interesse 

daran hat, beschlagnahmte Waren im Rahmen des Abkommens über die Bekämpfung von 

Zigarettenschmuggel und Zigarettenfälschungen als Fälschungen – mit dem 

dazugehörigen Verlust an Zolleinnahmen in der Union – zu betrachten; 

Lobbytätigkeiten 

11. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Öffentlichkeit Zugang zu 

Informationen über Lobbytätigkeiten hat, damit die Transparenz und die Integrität des 

Beschlussfassungsprozesses in den Organen der EU verbessert werden; ist der Ansicht, 

dass der Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen über Lobbytätigkeiten ein 
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Grundrecht der EU-Bürger darstellt und für die angemessene Wahrnehmung der 

demokratischen Funktionen unverzichtbar ist; 

12. fordert die Organe und Agenturen der EU sowie ihre Bediensteten auf, keine nicht 

registrierten Interessenvertreter zu ihren Anhörungen und zu anderen offiziellen 

Veranstaltungen einzuladen; fordert, dass diese Bestimmungen auch für das 

Verhandlungsteam der Kommission für die transatlantische Handels- und 

Investitionspartnerschaft (TTIP) gelten; 

13. fordert die EU-Organe auf, ein öffentlich zugängliches Internet-Archiv aller von 

Interessenträgern eingereichten Positionspapiere einzurichten, wobei alle registrierten 

Lobbyisten verpflichtet sind, immer dann, wenn sie Mitgliedern oder Bediensteten der 

Organe ein Positionspapier übermitteln, zeitgleich eine Kopie an das Archiv zu senden; 

EU-Angelegenheiten 

14. ist der Auffassung, dass es in Zeiten wachsender Europaskepsis sehr wichtig ist, das 

Vertrauen der Öffentlichkeit in die Organe der EU und die Menschen, die bei diesen 

arbeiten, zu stärken; ist ferner der Auffassung, dass es von entscheidender Bedeutung ist, 

die Integrität der Organe und die Bekämpfung der Korruption zu gewährleisten; 

15. erinnert daran, dass einer Eurobarometer-Umfrage von 2014 zufolge 70 % der 

Bevölkerung der EU der Meinung sind, dass in den Organen der EU Korruption gibt, und 

fordert daher die Organe der EU mit Nachdruck auf, diesen Mangel an Vertrauen der 

Öffentlichkeit umgehend anzugehen; 

16. fordert die Kommission insbesondere auf, ihre Mitteilung über allgemeine Grundsätze und 

Standards für die Anhörung betroffener Parteien aus dem Jahre 2002 zu überarbeiten1; 

17. fordert den Präsidenten der Kommission auf, die neuen Transparenz-Maßnahmen für 

Mitglieder der Kommission und Generaldirektoren auch bei anderen hochrangigen EU-

Beamten – wie beispielsweise Referatsleitern – anzuwenden, die in hohem Maße in den 

Rechtsetzungsprozess eingebunden sind und regelmäßig mit einschlägigen 

Interessenträgern zusammentreffen; 

18. erinnert daran, dass die Charta der Grundrechte der Europäischen Union den Bürgern das 

Recht auf den Zugang zu öffentlichen Dokumenten garantiert, und bedauert, dass eines 

der Probleme, die mit Blick auf die Transparenz der Organe der Europäischen Union am 

häufigsten auftreten, die häufige Weigerung dieser Organe ist, Zugang zu Dokumenten 

und Informationen zu gewähren; 

19. fordert die Kommission auf, Optionen – darunter auch Rechtsakte und institutionelle und 

administrative Vorkehrungen – auszuloten und konkrete Maßnahmen zu ergreifen, damit 

ein Rahmen für die Verbesserung der Verwaltungsarbeit geschaffen wird und die 

künftigen Generationen ausdrücklich vertreten sind, sodass ihre Rechte besser in den 

Beschlussfassungs- und Politikgestaltungsprozess auf europäischer Ebene eingebunden 

sind; 

                                                 
1 COM(2002)0704 vom 11.12.2002. 
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20. betont, dass die Kommission dem Rückgriff auf wissenschaftliches Fachwissen mehr 

Integrität verleihen sollte, indem sie gerade nicht den politischen Ausgleich sucht, sondern 

indem sie sich auf die objektivsten und zuverlässigsten verfügbaren Informationen 

verlässt; 

21. fordert die Kommission auf, den Zugang zu Informationen zu vereinfachen und für mehr 

Transparenz bei der Anwendung der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 

vorgesehenen Ausnahmeregelung zu sorgen; 

22. empfiehlt nachdrücklich, dass Sachverständige, die für eine Teilnahme als Vollmitglieder 

von wissenschaftlichen Gremien mit Entwurfs- und Beschlussfassungsfunktionen in Frage 

kommen, mit Blick auf kommerzielle Interessen eine Karenzzeit von fünf Jahren einhalten 

müssen; 

23. begrüßt den Beschluss der Kommission, wonach ihre Mitglieder dazu verpflichtet sind, 

Informationen über die Sitzungen zu veröffentlichen, die sie selbst und die Mitglieder 

ihrer Kabinette mit den Organisationen und selbstständigen Einzelpersonen zu Fragen der 

Ausarbeitung und der Umsetzung politischer Maßnahmen der Union abhalten; 

24. fordert die Kommission auf, Zugang zu Dokumenten und Informationen zu 

Aufforderungsschreiben und Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten sowie 

zu der Umsetzung der Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Union sicherzustellen; 

25. nimmt die Bemühungen der Kommission um mehr Transparenz bei den Verhandlungen 

über die TTIP zur Kenntnis, begrüßt diese Bemühungen und fordert die Kommission auf, 

die Transparenz der Verhandlungen weiter zu stärken und allen MdEP einen 

unkomplizierten Zugang zu den Verhandlungstexten zu gewähren; 

26. fordert den für bessere Rechtsetzung, interinstitutionelle Beziehungen, Rechtsstaatlichkeit 

und die Grundrechtecharta zuständigen Vizepräsidenten der Kommission nachdrücklich 

auf, seine Zusage einzuhalten und unverzüglich Vorschläge zu einer Interinstitutionellen 

Vereinbarung zu einem obligatorischen Transparenz-Register vorzulegen, einschließlich 

geeigneter Sanktionsmechanismen für Organisationen, die sich nicht an die Vorschriften 

halten; fordert den Rat auf, in seiner Rolle als Mitgesetzgeber der EU das Transparenz-

Register zu unterstützen; 

 Fachwissen 

 

27. schlägt vor, eine Vorabregistrierung wissenschaftlicher Studien und Versuche mit Angabe 

des Umfangs und des erwarteten Abschlusstermins zur Vorbedingung dafür zu machen, 

dass diese Studien in die regulatorischen und politischen Prozesse einfließen, um so 

Probleme im Zusammenhang mit der selektiven Nichtberücksichtigung unerwünschter 

Forschungsergebnisse anzugehen; 

28. ist angesichts seiner Rolle für den Schutz der Integrität der Beschlussfassung im 

öffentlichen Umfeld über bestimmte irreführende Erfassungen wirtschaftlicher Interessen 

in Sachverständigengruppen besorgt, die dazu führen, dass die vertretenen Interessen 

sowohl absolut als auch relativ gesehen nicht ausgewogen sind, und bekundet außerdem 

seine Besorgnis über ein Ungleichgewicht zwischen nichtwirtschaftlichen und politischen 

Interessen; 
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29. fordert die Kommission nachdrücklich auf, bei Anhörungen dafür zu sorgen, dass offene 

Fragen gestellt werden, die zu einer wirklichen politischen Diskussion anregen, und nicht 

nur einfach zur Bestätigung bereits gewählter politischer Richtungen oder Optionen; 

fordert die Kommission auf, für eine ausgewogene Beteiligung an Anhörungen Sorge zu 

tragen, indem sie die Verschiedenheit der Interessenträger berücksichtigt; 

30. ist der Ansicht, dass bei der Veröffentlichung von Aufrufen zur Interessensbekundung 

besondere Anstrengungen dahingehend unternommen werden sollten, dass alle 

einschlägigen Fachbereiche – sowohl in der Wissenschaft als auch in der Zivilgesellschaft 

– angesprochen werden, damit eine tatsächlich ausgewogene Beteiligung gewährleistet ist; 

31. begrüßt die Ankündigung der Kommission, die Einstufung der Mitglieder der 

Sachverständigengruppen im Verzeichnis der Sachverständigengruppen zu überarbeiten; 

ist der Ansicht, dass die Einstufung der Mitglieder hierbei in Einklang mit der Einstufung 

im Transparenz-Register gebracht werden sollte; 

32. fordert die Kommission auf, der Empfehlung, die die Europäische Bürgerbeauftragte im 

Rahmen ihrer auf eigene Initiative eröffneten Untersuchung OI/6/2014/NF abgegeben hat, 

Folge zu leisten, rechtlich verbindliche Maßnahmen und Sanktionen zu erlassen und dafür 

Sorge zu tragen, dass Sachverständigengruppen und ähnliche Gremien, von denen die 

Kommission beraten wird, so zusammengesetzt sind, dass eine akkurate und sorgfältig 

ausgewogene – unter angemessener Berücksichtigung des Maßes an Fachwissen der 

Mitglieder und ihrer aktuellen Erfahrungen mit den jeweiligen Themen – sowie 

angemessen kategorisierte Vertretung der Interessen durch die Mitglieder gegeben ist; 

33. vertritt die Ansicht, dass allgemein zu wenig Informationen über die Tätigkeit und die 

Beratungen von Sachverständigengruppen offengelegt werden; fordert die Kommission 

auf, dafür Sorge zu tragen, dass insbesondere für Untergruppen zeitnah detailliertere 

Informationen in aufgeschlüsselter Form zur Verfügung gestellt werden; fordert die 

Kommission nachdrücklich auf, Interessenerklärungen von Sachverständigen wie auch die 

Protokolle von Sitzungen der Sachverständigengruppen auf ihrer Website zu 

veröffentlichen; 

34. begrüßt die Zusage der Kommission, neue Bestimmungen über Interessenkonflikte von 

Einzelpersonen, die aufgrund ihrer persönlichen Fähigkeiten zu Mitgliedern von 

Sachverständigengruppen ernannt wurden, einzuführen; hält es für geboten, dass alle 

Sachverständigen eine Interessenerklärung abgeben, die im Verzeichnis der 

Sachverständigengruppen veröffentlicht wird; 

35. fordert die Kommission auf, die Unabhängigkeit der Sachverständigen während deren 

gesamten Mandatsdauer zu überwachen, da während der Ausübung dieses Mandats neue 

wirtschaftliche Interessen entstehen könnten; 

36. weist darauf hin, dass Sachverständigengruppen Zugang zum besten verfügbaren 

wissenschaftlichen Fachwissen benötigen; 

37. ist der Ansicht, dass von Aufrufen zur Interessensbekundung nicht deswegen abgesehen 

werden sollte, weil hochspezialisiertes technisches Fachwissen erforderlich ist; 
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Agenturen 

38. hält unabhängige Sachverständige in den Agenturen der EU für erforderlich und vertritt 

die Auffassung, dass der Ausräumung von Interessenkonflikten innerhalb der Gremien in 

den Agenturen stärkere Bedeutung eingeräumt werden muss; 

39. hält es für geboten, dass Agenturen ihre Beschlüsse auf der Grundlage der besten 

verfügbaren Erkenntnisse fassen; erinnert daran, dass wissenschaftliche Präzision durch 

Gutachterverfahren, Transparenz und die Reproduzierbarkeit von Ergebnissen 

gewährleistet wird; 

40. betont, dass – im Interesse einer soliden und unabhängigen wissenschaftlichen Beratung 

für die Politikgestaltung – in den spezialisierten Agenturen der EU angemessene 

Ressourcen für den Aufbau von internem Fachwissen von großer Bedeutung sind, was 

auch die Möglichkeit umfasst, eine für eine Veröffentlichung geeignete Forschungs- und 

Experimentiertätigkeit zu betreiben, wodurch es attraktiver wird, im öffentlichen Dienst in 

einer Beratungstätigkeit in Regulierungsgremien tätig zu werden, ohne die 

wissenschaftlichen Karriere zu unterbrechen; 

41. hält es für geboten, dass alle Daten, die von einer Agentur für eine bestimmte 

wissenschaftliche Schlussfolgerung herangezogen werden, in einem maschinenlesbaren 

Format veröffentlicht werden müssen, sodass die wissenschaftliche Kontrolle und ein 

dauerhafter Fortschritt ermöglicht werden; weist darauf hin, dass zwar die Privatsphäre 

des Einzelnen geachtet werden muss, Vertraulichkeitsklauseln in Handelsvereinbarungen 

und die Rechtsvorschriften über Geschäftsgeheimnisse jedoch nicht dafür herangezogen 

werden dürfen, die Offenlegung von Daten zu behindern; fordert die Kommission auf, die 

ordnungsgemäße Umsetzung der Offenlegung von Daten eingehend zu überwachen; 

42. fordert die EU-Organe auf, dafür zu sorgen, dass die Agenturen mit den für ihre Aufgabe 

benötigten Mitteln ausgestattet werden; erinnert daran, dass Sachverständige, die für 

Agenturen arbeiten, in vielen Fällen derzeit keine Vergütung für ihre Arbeit erhalten, 

obwohl ihre Beiträge von strategischer Bedeutung für die öffentliche Gesundheit und den 

Umweltschutz sind; 

43. betont mit Blick auf die Agenturen der EU, dass es zur Ermittlung potenzieller 

Interessenkonflikte nicht sinnvoll ist, sich auf die Selbsteinschätzung künftiger Mitglieder 

der wissenschaftlichen Gremien und Ausschüsse zu verlassen; legt den Agenturen nahe, 

ein System proaktiver Kontrollen einzurichten; 

44. unterstreicht, dass die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) für größtmögliche 

Transparenz beim Zugang zu Klinikberichten sorgen sollte, und begrüßt den Beschluss 

der Agentur, die Berichte über die klinischen Tests, die den Beschlüssen über 

Arzneimittel zugrunde liegen, proaktiv zu veröffentlichen; 

45. fordert die Agenturen der EU mit Nachdruck auf, sich weiterhin um die Anwendung 

strenger Kriterien und Verfahren zu bemühen, um so für die Unabhängigkeit ihrer 

wissenschaftlichen Gremien von den von ihren Verhandlungen betroffenen Wirtschafts- 

und anderen Bereichen sowie vom politischen Einfluss derjenigen, die ein besonderes 

Interesse an dem jeweiligen Thema haben, zu sorgen, damit in ordnungsgemäßer Weise 

Interessenkonflikten wirksam vorgebeugt wird, wobei besonderes Augenmerk auf den 
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potenziellen Rückgriff auf einen Status als „eingeladener Sachverständiger“ zu richten ist, 

damit das Fachwissen von Sachverständigen, die mit regulierten Wirtschaftszweigen in 

Verbindung stehen, genutzt werden kann, ohne dass diese Sachverständigen an der 

Ausarbeitung von wissenschaftlichen Gutachten und der Beschlussfassung hierbei 

mitwirken; 

Angelegenheiten des Europäischen Parlaments 

46. beglückwünscht den Wissenschaftlichen Dienst des Europäischen Parlaments zu seiner 

hochwertigen Arbeit; hält es für geboten, ihm mehr Mittel zuzuweisen und seine 

administrative Unabhängigkeit im Dienste des öffentlichen Interesses auch künftig 

sicherzustellen; 

47. beabsichtigt, eine offene und durchsuchbare Datenbank mit Interessenerklärungen der 

MdEP einzurichten, um größere Transparenz und Kontrollmöglichkeiten für die 

Zivilgesellschaft zu ermöglichen; 

48. fordert die Organe der EU auf, Maßnahmen zu ergreifen, um Mindest-Karenzzeiten für 

hochrangige EU-Beamte und MdEP, während deren ehemalige öffentliche und gewählte 

Amtsträger keine Lobbytätigkeit aufnehmen dürfen, die zu Interessenkonflikten führen 

oder den Anschein von Interessenkonflikten erwecken kann, einzuführen oder zu 

verlängern, sodass es nicht zum „Drehtüreffekt“ kommt; fordert, dass unterdessen die 

Namen ehemaliger hochrangiger EU-Beamte und MdEP, die aus ihren Organen 

ausgeschieden und nun für private Interessengruppen tätig sind, veröffentlicht werden; 
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